
 
 

   
 

 

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT  
Albertstraße 10 | 01097 Dresden 
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vorab per Email: 
██████████████████████  
 
 
Antrag nach dem Sächsischen Transparenzgesetz , dem Sächsischen  
Umweltinformationsgesetz sowie dem Verbraucherinformationsgesetz  
hier:  Ihr Antrag auf Gewährung von Informationen vom 24. April 2024 
 
 
████████████████ ▍
 
vielen Dank für Ihre Nachricht  vom 24. April 2024 , eingegangen im Sächsi-
schen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
(SMS) am 24. April 2024, in der Sie  einen Antrag auf Gewährung von Infor-
mationen nach dem Sächsischen Transparenzgesetz, dem Sächsischen Um-
weltinformationsgesetz sowie nach dem Verbraucherinformationsgese tz zur 
Übersendung aller im Kalenderjahr 2023 gestellten Anfragen von Abgeordne-
ten aus dem Sächsischen Landtag an das SMS  sowie die zugehörigen Ant-
worten stellen. Dazu erlässt das SMS folgenden 
 
 

Bescheid : 
 
1. Ihr Antrag vom 24. April 2024 auf Übersendung aller im Kalenderjahr 2023 

gestellten  Anfragen  von  Abgeordneten  aus  dem  Sächsischen  Landtag 
und der zugehörigen Antworten wird abgelehnt. 

2. Diese Entscheidung ergeht kostenfrei. 
 
 

Gründe:  
 
 

I. 
 

Mit Ihrem Antrag vom 24. April 2024 begehren Sie die Übersendung aller An-
fragen  von  Abgeordneten  des  Sächsischen  Landtags  an  das  Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, die im 
Jahr 2023 gestellt wurden, sowie die zugehörigen Antworten.  Dabei stützen 
Sie Ihren Antrag auf § 10 des Gesetzes über die Transparenz von Informati-
onen im Freistaat Sachsen (SächsTranspG), auf § 4 Absatz 1 des Umweltin-

Ihr/ -e Ansprechpartner/ -in 
██████████ ▍
 
Durchwahl  
Telefon ████████▌████▍
Telefax ████████▌████▍
▍
███████████ ▍
██████████ ▌▍

Ihr Zeichen  
 

Ihre Nachricht vom  
24. April 2024 
 
Aktenzeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
Z-0127/300/14-2024/88378 
 
Dresden, 
27. Mai 2024 

 

Hausanschrift:  
Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaft - 
lichen Zusammenhalt  
Zentralstelle 
Albertstraße 10 
01097 Dresden 
 
www.sms.sachsen.de  
 
Leitweg-ID 14-0801001SMS01-02 
 
Verkehrsanbindung:  
Zu erreichen mit den Straßen-
bahnlinien 3, 7, 8 
Haltestelle Carolaplatz 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze bei 
Einfahrt Albertstraße 10 oder Ar-
chivstraße, Innenhof SMS 
 
*Information zum Zugang für 
verschlüsselte/signierte E-Mails/ 
elektronische Dokumente unter 
www.sms.sachsen.de/kontakt.html 
 
Datenschutzinformationen unter 
www.sms.sachsen.de/datenschutz.html 

2024/88378
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formationsgesetzes des Freistaates Sachsen (SächsUIG), soweit Umweltinformationen 
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UIG) betroffen 
sind, sowie auf § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen 
Verbraucherinformation (VIG), soweit Verbraucherinformationen betroffen sind. 
 

II. 

 
Ein Anspruch auf Erteilung der beantragten Informationen besteht vorliegend nicht. Da-
her ist Ihr Antrag aus folgenden Gründen abzulehnen. 
 
1. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
ist gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 SächsTranspG transparenzpflichtige Stelle. Dies gilt ge-
mäß § 4 Absatz 4 SächsTranspG jedoch nicht, soweit die transparenzpflichtige Stelle 
Informationen von Stellen verarbeitet, für die sich aus § 4 Absatz 2 und 3 Ausnahmen 
von der Transparenzpflicht ergeben. Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 SächsTra-
nspG ist der Landtag nur transparenzpflichtige Stelle, soweit er Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt und soweit weder sein Selbstorganisationsrecht und das seiner 
Gremien, die freie Mandatstätigkeit der Abgeordneten sowie Unterstützungsleistungen 
in parlamentarischen Angelegenheiten, noch die Unabhängigkeit der Fraktionen betrof-
fen sind. Die im Jahr 2023 an das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt gestellten Anfragen aus dem parlamentarischen Raum 
betreffen ausschließlich Anfragen, die von Gremien des Sächsischen Landtags bzw. von 
oder im Namen von Abgeordneten gestellt wurden und sind insoweit nach § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 4 SächsTranspG nicht transparenzpflichtig. 
 
Sie können jedoch über das vom Sächsischen Landtag betriebene Parlamentsdokumen-
tationssystem EDAS (https://edas.landtag.sachsen.de/redas/#/) sämtliche von Abgeord-
neten an die Sächsische Staatsregierung gestellten Kleinen und Großen Anfragen sowie 
mündliche Anfragen und deren Beantwortung öffentlich einsehen. 
 
2. Soweit Ihr Antrag auf § 4 Absatz 1 SächsUIG gestützt wird, verweisen wir Sie in An-
wendung von § 4 Absatz 2 Satz 3 SächsUIG auf die elektronische Verwaltung der parla-
mentarischen Dokumente im Sächsischen Landtag (siehe Link unter 1.). Das Parla-
mentsdokumentationssystem EDAS stellt insoweit eine andere, für die antragstellende 
Person leicht zugängliche Art des Informationszugangs im Sinne der vorgenannten Vor-
schrift dar, auf die zur eigenen präzisierten, zielgerichteten Recherche zu verweisen ist. 
. 
 
3. Sie können sich auch nicht auf das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) berufen. Bei 
den im Rahmen von Ihnen beantragten Informationen (Anfragen von Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags an das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, die im Jahr 2023 gestellt wurden, sowie die zugehörigen 
Antworten) sind keine Informationen im Sinne des § 2 Absatz 1 VIG betroffen. 
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III. 

 
Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. Die Kostenentscheidung beruht auf 
§ 12 Absatz 5 Satz 2 SächsTranspG, § 13 Absatz 1 SächsUIG und § 7 Absatz 1 Satz 2 
VIG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  

 
Gegen diesen Bescheid können Sie  innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch  erheben.  Der Widerspruch  ist  schriftlich,  in  elektronischer  Form  nach  § 3a  Ab-
satz 2  des  Verwaltungsverfahrensgesetzes  oder  zur  Niederschrift  beim  Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Albertstraße 10, 
01097 Dresden zu erheben.  Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist 
das elektronische Dokument entweder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu 
versehen  und  über  das Elektronische Gerichts- und  Verwaltungspostfach  über  die  auf 
der  Internetseite  www.egvp.de  bezeichneten  Kommunikationswege  einzureichen  oder 
mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes an die Adresse  
service@sms-sachsen.de-mail.de zu senden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
██████████ ▍
████ ▍
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


